
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 41 (1925)

Heft: 23

Artikel: Das neue Reduzierventil der Autogen Endress A.-G.

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-581698

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-581698
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


252 gnufte. fcJjtoefj. ÇftKbto.'Seitmtfl („2JlelfterbIatt") Hï. 23

ber Söttet, auch in nermetjrtem SEafje bie SEöglichEett
oorljanben, bie Buchhaltung felbft p führen. SaS wirb
in rtoc^ erstem SEafje bet gaE feto, wenn oon «Seite

ber gewerblichen imb beruflichen Berbänbe bem Buch=
haltungSwefen biejenige 9lufmerEfamEett gefchenEt wirb,
welche bemfelben to berechtigter SBeife ptommeiî muff,
@S bürfte fid) empfehlen, wenn bie fcfjweijerif^en Be=

rufSoerbänbe für bie gûhrmtg ber 93u<hbattung fpejielle
Rurfe einritzten würben, in ähnlicher Söeife, wie bteS

ber fdjweijerifcZe Bauernoerbanb bereits feit fahren
tut. ©pezteE jüngere fpanbwerESmeifter foEten ficb einem

folgen $ur§ unterliefen. Ser Berbanb müfjte ben Seil»
nehmern beS ÄurfeS bie SReifeentfchäbigung unb ein ge»

wiffeS Saggelb oergüten. Safür müßten bann aEerbingS
bie Kursteilnehmer fich oerp fliehten, bie Buchhaltung in
Ejrem ©efthaft minbeftenS ein $abt lang p führen unb
am ©übe beS igahreS ber BerbanbSleitung auf einem

befonberen 9tbfchlufjformular bie notwenbigen ftatiftifchen
Angaben matten. Ser Berbanb fetnerfetts würbe ftth

©as neue Keöujiernentil
det? Ituto^en tiSrefe

Ser ©auerftoffbrucEregler ober baS ©auerftoffrebu
Zieroentil ift einer ber wichtigften Seite einer ©chweifjerei
@tnrict)tung, fowoljt in $lnftcht auf bie ©üte unb «©pat:

famïeit ber 9lrbeitSauSführung, als auch in 9tücEfiö)t auf
bie «Sicherheit ber ©chwetfjer. Obwohl baS ißrtojip beS

SEechaniSmuS biefer Qnftrumente tängft beïannt war,
Itefjen bo# oiele fogar ftar! oerbreitete 9luSführung§=
formen oft p wünfchen übrig unb oerurfaxten oiel Ber»

brufj unb anbereS mehr.
Sie girma Slutogen @nbre| 91.=®., Jorgen bringt nun

ein neues SRebujteroentit (patente angemelbet) für ho#
gefpannte @afe pr 9tuSfüfrung, wocin bie bisherigen,
nitft geringen ©rfahrungen auf biefem ®ebiete refttos
berücEfichtigt ftnb unb worin in EonftruEtioer ^toft# ein

fdjöner gortfdhritt liegt.

oerpflichten, bet 9tnfiânben unb Unflarheiten ben Kurs»
teilnehme in ber prattifcften Sachführung ber Bu#
hattung pr ©eite p fiehen. Sie ftatiftifchen 9lngaben
tonnten ber SiSfretion halber ohne jiennung ber girma
unb nur mit etner einfachen Kummer oerfehen, ein»

gegeben werben. @S ift für bie wettere SSerfeöjtung ber
gewerbtithen Qntereffen abfolut notwenbig, ba| fid| bie
BerufSoerMnbe biefeS Belegmaterial fdEjaffen, bamit wir
fowoft in ber Berteibigung unferer Untoftenanfähe wie
auch in ber weiteren Belaftung ber betriebe Durch bie
©ozialoerfidjerung uns auf Satfachen unb nicht nur auf
Behauptungen ftü^en tonnen.

$cf möchte hier in alter gorm an bie fchweijerifchen
BerufSoerbänbe bie 9Inregung richten, fte möchten im
Saufe biefeS |jerbfieS einige folder Kurfe mit oorläufig
befchrünEter Seilnefmerphl einrichten, bamit wir enbticf
einmal auf biefem ©ebiete einen praEtifchen Schritt nach
oorwärts tun. Sßürben mir nur in ben hauptfüchlichfien
Betbänben unfereS Baugewerbes einmal je jehn KurS»
teilnehmer ftnben, wäre fthon etwas erreicht. Sicjenigeit
unferer fmnôwerïSraeifïes, bie fich für bie 9lngelegen=
heit tntereffteren unb bie einen folgen KurS im
|>erbft biefeS Jahres befuthen würben, möchte
ich bitten, fi# bei ihrem bezüglichen BerbanbSfeEre
tariat ober bei mir ju melben, bamit wir mög=
lichft balb einen gewiffen überblicE beEämen, ob ein Qnter»
effe für bie, für bie SGBeiterentwicElung beS @ewerbe=
ftanbeS fo aufjerorbentltch mistige grage oorhanben ift.
3# überzeugt, bafj, wenn meiner 9lnregung golge
gegeben wirb, eine 9lrbeit in 9lngriff genommen würbe,
beren praEtifche luSwirEung oteEei#t weit über bag
hinaus ginge, was wir uns jetjt oon berfelben oerfpredjen.

21. @<hir«ier, Hationalrat, @t. ©aUen.

SaS neue Bentil ift oöEig h^belloS unb ber ©djufc

gegen 9luSbrennen ift ooEEommen gemacht. Sie Stoorb*

nung ber einzelnen Bentilteite ift oerblüffenb einfach Mb
bie SRontage ober Semontage im gaEe ber Ibnü^ung
fehr bequem.

Ser SidhtungSbolzen beS Bentit=^örperS, ber einzige

Seil, ber fid) bei biefem neuartigen Bentil entfpredjenb
oerbraucfjt, Eann fehr leicht unb rafdj auSgewechfelt werben.

ftrbcUSweifc Des BcnttlcS.
®er ©auerftoff tritt burch ben 9lnfchlufj»@tuhen unb

bie mit 9lu§brenn=©chuh oerfehenen Kanäle nadh bent

Bentil»SötedhaniSmuS im ©tutjen 14 unb oon bort nah
ber SElembrane. 3ft bie SEembrane entlaftet, wirb fte

in ber Bidhtung ber Begulierfd^raube zurücEgebrängt unb

entlaftet bie geber im ©tu^en 14. Saburch wirb ber

®id)tungS=Bolzen gegen bie Bentilfpi^e gepre|t unb ber

Surchgang hetmetif^ abgefchloffen. Ser gewünfchte ^
beitsbrud wirb fobann burch BechtSbrehen ber Regulier
fchraube 9 eingefteEt. Unter bem Srucfe ber SEeguEer

fchraube wölbt ftch bie SEembrane gegen ben Stufen 14.

Sie Bolzenfeber wirb belaftet, ber SidhtungSbolzen ent»

fernt fid) oon ber Bentil ©pitje unb gibt ben Sur#
gang frei.

SiefeS neue Bentil Eommt in folgenben 9luSführungett
Zum BerEauf:
1. Bebuzieroentil für ©auerftoff, QnhaltSmanometer 150

9ltm., 9lrbeitSmanometer 8 Htm. @rö|e für ©«h^'
Brenner bis 150 mm SEaterialbide unb ©cijneib'

brenner bis 100 mm SEaterialbicEe.
2. Siebuzteroentil für ©auerftoff mit 15 9ltm. SlrOeitS»

Srud, für ©^neibbrenner über 100 mm SEaterwb

birfe.
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der Töchter, auch in vermehrtem Maße die Möglichkeit
vorhanden, die Buchhaltung selbst zu führen. Das wird
in noch erhöhtem Maße der Fall sein, wenn von Seite
der gewerblichen und beruflichen Verbände dem Buch-
Haltungswesen diejenige Aufmerksamkeit geschenkt wird,
welche demselben in berechtigter Weise zukommen muß.
Es dürfte sich empfehlen, wenn die schweizerischen Be-
rufsverbände für die Führung der Buchhaltung spezielle
Kurse einrichten würden, in ähnlicher Weise, wie dies
der schweizerische Bauernverband bereits seit Jahren
tut. Speziell jüngere Handwerksmeister sollten sich einem
solchen Kurs unterziehen. Der Verband müßte den Teil-
nehmern des Kurses die Reiseentschädigung und ein ge-
wisses Taggeld vergüten. Dafür müßten dann allerdings
die Kursteilnehmer sich verpflichten, die Buchhaltung in
ihrem Geschäft mindestens ein Jahr lang zu führen und
am Ende des Jahres der Verbandsleitung auf einem

besonderen Abschlußformular die notwendigen statistischen
Angaben machen. Der Verband seinerseits würde sich

Vas neue Reduzierventil
der Autsgen Gndretz A.-G.

Der Sauerstoffdruckregler oder das Sauerstoffredu
zierventil ist einer der wichtigsten Teile einer Schweißerei
Einrichtung, sowohl in Hinsicht auf die Güte und Spar
samkeit der Arbeitsausführung, als auch in Rücksicht auf
die Sicherheit der Schweißer. Obwohl das Prinzip des

Mechanismus dieser Instrumente längst bekannt war,
ließen doch viele sogar stark verbreitete Ausführungs-
formen oft zu wünschen übrig und verursachten viel Ver-
druß und anderes mehr.

Die Firma Autogen Endreß A.-G., Horgen bringt nun
ein neues Reduzierventil (Patente angemeldet) für hoch-

gespannte Gase zur Ausführung, worin die bisherigen,
nicht geringen Erfahrungen auf diesem Gebiete restlos
berücksichtigt sind und worin in konstruktiver Hinsicht ein

schöner Fortschritt liegt.

verpflichten, bei Anstünden und Unklarheiten den Kurs-
teilnehmern in der praktischen Durchführung der Buch-
Haltung zur Seite zu stehen. Die statistischen Angaben
könnten der Diskretion halber ohne Nennung der Firma
und nur mit einer einfachen Nummer versehen, ein-
gegeben werden. Es ist für die weitere Verfechtung der
gewerblichen Interessen absolut notwendig, daß sich die
Berufsverbände dieses Belegmaterial schaffen, damit wir
sowohl in der Verteidigung unserer Unkostenansätze wie
auch in der weiteren Belastung der Betriebe durch die
Sozialversicherung uns auf Tatsachen und nicht nur auf
Behauptungen stützen können.

Ich möchte hier in aller Form an die schweizerischen
Berufsverbände die Anregung richten, sie möchten im
Laufe dieses Herbstes einige solcher Kurse mit vorläufig
beschränkter Teilnehmerzahl einrichten, damit wir endlich
einmal auf diesem Gebiete einen praktischen Schritt nach
vorwärts tun. Würden wir nur in den hauptsächlichsten
Verbänden unseres Baugewerbes einmal je zehn Kurs-
teilnehmer finden, wäre schon etwas erreicht. Diejenigen
unserer Handwerksmeister, die sich für die Angelegen-
heit interessieren und die einen solchen Kurs im
Herbst dieses Jahres besuchen würden, möchte
ich bitten, sich bei ihrem bezüglichen Vsrbandssekre-
tariat oder bei mir zu melden, damit wir mög-
lichst bald einen gewissen Überblick bekämen, ob ein Inter-
esse für die, für die Weiterentwicklung des Gewerbe-
standes so außerordentlich wichtige Frage vorhanden ist.
Ich bin überzeugt, daß, wenn meiner Anregung Folge
gegeben wird, eine Arbeit in Angriff genommen würde,
deren praktische Auswirkung vielleicht weit über das
hinaus ginge, was wir uns jetzt von derselben versprechen.

A. Schirmer, Nationalrat, St. Gallen.

Das neue Ventil ist völlig hebellos und der Schutz

gegen Ausbrennen ist vollkommen gemacht. Die Anord-

nung der einzelnen Ventilteile ist verblüffend einfach und

die Montage oder Demontage im Falle der Abnützung
sehr bequem.

Der Dichtungsbolzen des Ventil-Körpers, der einzige

Teil, der sich bei diesem neuartigen Ventil entsprechend

verbraucht, kann sehr leicht und rasch ausgewechselt werden.

Arbeitsweise des Ventiles.
Der Sauerstoff tritt durch den Anschluß-Stutzen und

die mit Ausbrenn-Schutz versehenen Kanäle nach dem

Ventil-Mechanismus im Stutzen 14 und von dort nach

der Membrane. Ist die Membrane entlastet, wird sie

in der Richtung der Regulierschraube zurückgedrängt und

entlastet die Feder im Stutzen 14. Dadurch wird der

Dichtungs-Bolzen gegen die Ventilspitze gepreßt und der

Durchgang hermetisch abgeschlossen. Der gewünschte Ar
beitsdruck wird sodann durch Rechtsdrehen der Regulier
schraube 9 eingestellt. Unter dem Drucke der Regulier
schraube wölbt sich die Membrane gegen den Stutzen 14>

Die Bolzenfeder wird belastet, der Dichtungsbolzen ent<

fernt sich von der Ventil-Spitze und gibt den Durch'

gang frei.
Dieses neue Ventil kommt in folgenden Ausführungen

zum Verkauf:
1. Reduzierventil für Sauerstoff, Jnhaltsmanometer M

Atm., Arbeitsmanometer 8 Atm. Größe für Schweiß-

brenner bis 159 mm Materialdicke und Schneid-

brenner bis 199 mm Materialdicke.
2. Reduzierventil für Sauerstoff mit 15 Atm. Arbeits-

Druck, für Schneidbrenner über 199 mm Material!
dicke.
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3. Bebusteroentil für SSafferftoff.
4. Bebugieroentil für glafchewAgelplen (®iffou§), mit

f^mebif^em Anfdjlujj.
5. Bebujieroentil für ®iffou§ mit BügeHAnfchlufj.
6. ©rfahteile.

öertcHiwmt.
S(hweigetifd!*l>eutfche ©infuljrôe?c|rSttÏMt0ett. Bad)

bem fchweigerifch'beutfchett ißrotofoE über bie ©infuljrbe*
fdjränlungen oom Booember 1924 ift jebe§ ber beiben
Sär.ber oerpflichtet, fpätefieng oom 30. September 1925
ab, bem anbern Sanbe gegenüber auf bie eimftmeilen
»noch aufregt erhaltenen ©infuhrbefchränlungen ju oet*
jid^ten unb bie ©tnfuljr au§ bem anbern Sanbe non
jebem BewiEigunggoerfahren grunbfä^ticti freiguftetten.
fite Bereinbarung îann aber auch oom 31. $uti an
jebergéit mit grift »an gwet Monaten gefünbigt werben
uttb bie Künbigung ift ferner oorgefeljen, wenn über
3oHert)öf)ungen beg einen Tetlg, bie geeignet finb bem
»anbern feil gegenüber einfuhrhinbernb ju wirken unb
bie gum ©egenftanb non Befprechungen gu machen finb,
eine ©tnigung nicht erfolgen lann. 9ßie nun nerlautet,
|at bie beutfc|e Regierung ben formellen SBunfch ge»

äußert, einzelne ©infuhrbefchränlungen über
bag Tatum beg 30. September hi«au§ noch
»weiterhin aufrecht gu erhalten, unb auch fei*
teng ber Schweig ift ber gleiche SBunfch sum Aug*
brucE gebraut worben. ©g ift bemnadj bamit gu tech=

nen, bafj neue Befprecljungen ftattfinben werben, ©ine
Künbigung bei Abfommeng ift non ïeiner Seite erfolgt.

SBittdeuropSif^e SEÖtrtfchaftStaßttng. 8ur Seit ber
SBiener fperbftmeffe finbet in SBten am 8. unb
9. September eine mitteleuropäifche SBirtfcijaftgtagimg
ftatt. ®er ßwetf ber Berfammlung ift, gegen bie herr*
jcbenbe europäifdje |)anbelg* unb S8$irtf<haftgpolitil, bie
burch geftfelpmg höhet SchühgöEe gu einer lünftlichen
Unterbtnbung natürlicher ^janbelgbegiehungen führt, Stel=
lung ju nehmen. ®ie Schaben biefer Söirtfchaftgpolttil,
bie Teuerung, oerfchlechterte Sebenihaltung, Arbéitgtofig*
leit, Ueberfteuerung sur golge hat, follen in aller 0effent=
lichlett sur Spraye ïommen. ®ie £agung wirb fi<h im
einseinen befdjäftigen mit ber SBirfung bei SBirtfcijaftg*
Megei (SchuhgöEe) auf bie ©rseugungiloften, auf Sebeng*
mtttelpreife, Söhne unb ©ehälter, Arbettgmarft, Kapitals*
bilbung, auf bie Konlurrengoerhältniffe ufw. Augge*
fhloffen non ber Tagung ift jebe "Ixt politifcher Kunb*
gebung; ebenfowenig foE wirtfc|aftllcher Babifaligmug
Sum Augbruct kommen ; bie möglichfte Schonung befte*
lenber Qntereffen ift ©titnbfah ber Tagung. Slli Ber*
treter ber Tagung in ber Sdjwelg amtet ber gefdjäftg*
fü|renbe Sekretär ber öfterreic|iWen fpanbelêfammer in
ber Schweis, ®r. Btaj Smoleniti, 3ärich. ®er
Slufruf bei oorberettenben Komiteeg ift non beutfdjen,
öfterreichifdhen, engltfdjen, hoEänbifdhen, tfd^e^ifc^err, ita*
henifdhen Vertretern non Qnbufirte unb Raubet unb ber
Biffenfdhaft untersetchnet. Au§ ber Schweis geic^net
§err ®r. ©urti, gürich-

Tttttrnsstioitile Uereinlgung für gesmildett
Urteilen«»!!«,

5ltn 23. Big 25. September 1925 wirb bie gn»
ternationale Bereinigung für gefe|ltchen Arbeiterfdjuh
m Bern ihre XIII. ®elegiertenoerfammlung
«halten unb in Berbinbung bamit ihr 25*jät)rigeg Be*
liehen feiern. Tiefe Bereinigung ift am 27. unb 28.
September 1901 in Bafel gegrünbet worben. Sie Ejat

priöaten ©h<**ükter, wirb aber bon berfdjiebenen Staaten
fubbentioniert. gn ben einzelnen Sänbern beftehen
Sanbeifeltionen, bie mit einer gewiffen SetbftänbigEeit
auf ihren ©ebieten bie Bereinggmecïe gu förbern fuctjen.
ißräfibent ber internationalen Bereinigung für ge=

fepthen Arbeiterfchuh ift Bationalrat Slbrien Sache'
nal in ©enf, ©eneralfefretär Btof. ®r. Stephen
Bauer in Bafel. 8« SRttgliebern gätjlt bie Ber=
einigung öffentliche Korporationen unb pribate Ber*
bänbe, fowie prominente Bertreter bon ißolitif, SBiffen*
fchaft unb SBirtfchaft.

®ie internationale Bereinigung für gefepudjen Sir*
beiterfchuh hotte inSbefonbere bor bem Kriege eine gro^e
Bebeutung al§ Schrittmacherin ber internationalen S o»

gialgefehgebung. ihrer Stnregung unb görberung
ift ber Slbfd|luh wichtiger Konbentionen ju öerbanten
(BhoSphotberbot, Berbot ber Badjtarbeit bon iugenb*
liehen unb grauen). Slber auch nach ©rcichtung beë

internationalen Slrbeitêamteg in ©enf behält biefe
unabhängige pribate inftitution für eine erfpriefjliche
£ätigleit Spielraum.

8u ber biegjährigen ®elegiertenberfammlung werben
girfa 100 Teilnehmer aug ben europäifchen unb ber*
fchiebenen übetfeeifchen Staaten erwartet.' ®ie Ber*
fammlung wirb bier Kommiffionen ernennen,
bon benen bie erfte bie internen Slngelegenheiten unb
aufjerbem ben Stanb ber Batifiperungen ber inter*
nationalen SlrBeiterfchu|berträge bon SBafhtngton be*

Banteln wirb, bie gweite ben Bericht über <ben Sdhuh
ber Slngeftellten, bie britte bie StuffieEung eineg
gragebogeng über bie Begelung ber Buhepaufen unb
ber Strbeiterurlaube in ber Sirbeiterfchuhgefepgebung,
bie bierte enblid) bie Sluffteüung eineg gragebogeng
über bie SBinbeftlßhne in unterentlöhnten unb unju»
länglich organifierten Snbufirien.

Seit einiger 8®Ü wirb eine Berfchmeljung ber
Snternationalen Bereinigung für gefepchen Slrbeiter*
fchuh mit ber gnternationalen Bereinigung gur Bé*
färapfung ber Slrbeitglofigïeit geplant, bie ähnliche
8iele berfolgt. ®er ßufowmenfchluh würbe boEjogen
burdh bie Schaffung einer internationalen
Bereinigung für fogtalen gortfehritt. Tiefe
grage wirb an ber Telegiertenberfammlung ber in*
ternationalen Bereinigung für gefepchett Slrbeiterfchuh
gur Behanblung Eommen unb eg ift gum Sdjluffe
ebentuell eine gemeinfame Tagung mit ber inter*
nationalen Bereinigung gur BeEämpfung ber Slrbeitg*
lojtgleit in' Slugfpt genommen, bie ungefähr gu
gleicher 8ett in Bern ihre Berfammlung abhält. Ter
neuen Bereinigung würbe ftch auch bie internationale
Bereinigung für Sogialberficherung anfchliefjen.

Ucr$cbicdeac$.

f Banmeifter g. Buöolf StS§i»SlebIi in ©laruê
ftarb am 25. Sluguft im Sllter oon 68 iapren. Ter
Berftorbene war eine lanbauf, lanbab wohlbefannte, hoch'
geachtete 5ßerfönli^leit, ein fehr tüchtiger SReij'ter fetne§
gach§, ein um bag SBopl feiner Arbeiter oäterlich be-

forgter Arbeitgeber unb ein guter, fürforglicher gamilien*
oater. ®a§ in jungen iahren erft mit einem Bruber,
bann aEein oon feinem oerftorbenen Bater übernommene
Baugefdjäft brachte er mit raftlofem gleifj unb banf
heroorragenber Tüchtigkeit go S^o^er Augbepnung unb
hoher Blüte; in unb auf;er bem Kanton führte er gap
lofe Heinere unb größere Bauten au§ unb rechtfertigte
öa§ tn ihn gefegte Bertrauen ooEauf. Befonberg in ber

Blarch unb im ©after, fowie im SBäggital hotte ber
Barne be§ Berftorbenen einen guten Klang, fperr Stü^i
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3. Reduzierventil für Wasserstoff.
4. Reduzierventil für Flaschen-Azetylen (Dissous), mit

schwedischem Anschluß.
5. Reduzierventil für Dissous mit Bügel-Anschluß.
6. Ersatzteile.

oertetzttvttt».
Schweizerisch-deutsche Einfuhrbeschränkungen. Nach

dem schweizerisch-deutschen Protokoll über die Einfuhrbe-
schränkungen vom November 1924 ist jedes der beiden
Länder verpflichtet, spätestens vom 30. September 1925
ab, dem andern Lande gegenüber auf die einstweilen
noch aufrecht erhaltenen Einfuhrbeschränkungen zu ver-
zichten und die Einfuhr aus dem andern Lande von
jedem Bewilligungsverfahren grundsätzlich freizustellen.
Die Vereinbarung kann aber auch vom 31. Juli an
jederzeit mit Frist von zwei Monaten gekündigt werden
und die Kündigung ist ferner vorgesehen, wenn über
Zollerhöhungen des einen Teils, die geeignet sind dem
andern Teil gegenüber einfuhrhindernd zu wirken und
die zum Gegenstand von Besprechungen zu machen sind,
eine Einigung nicht erfolgen kann. Wie nun verlautet,
hat die deutsche Regierung den formellen Wunsch ge-
äußert, einzelne Einfuhrbeschränkungen über
das Datum des 30. September hinaus noch
weiterhin aufrecht zu erhalten, und auch sei-
tens der Schweiz ist der gleiche Wunsch zum Aus-
druck gebracht worden. Es ist demnach damit zu rech-
nen, daß neue Besprechungen stattfinden werden. Eine
Kündigung des Abkommens ist von keiner Seite erfolgt.

Mitteleuropäische WirtschaftStagung. Zur Zeit der
Wiener Herbstmesse findet in Wien am 8. und
9.September eine mitteleuropäische Wirtschaftstagung
statt. Der Zweck der Versammlung ist, gegen die Herr-
Wende europäische Handels- und Wirtschaftspolitik, die
durch Festsetzung hoher Schutzzölle zu einer künstlichen
Unterbindung natürlicher Handelsbeziehungen führt, Stel-
lung zu nehmen. Die Schäden dieser Wirtschaftspolitik,
die Teuerung, verschlechterte Lebenshaltung, Arbeitslosig-
keit, Uebersteuerung zur Folge hat, sollen in aller Oeffent-
Weit zur Sprache kommen. Die Tagung wird sich im
einzelnen beschäftigen mit der Wirkung des Wirtschafts-
krieges (Schutzzölle) auf die Erzeugungskosten, auf Lebens-
nnttelpreise, Löhne und Gehälter, Arbeitsmarkt, Kapitals-
bildung, auf die Konkurrenzverhältnisse usw. Ausge-
schloffen von der Tagung ist jede Art politischer Kund-
gebung; ebensowenig soll wirtschaftlicher Radikalismus
zum Ausdruck kommen; die möglichste Schonung beste-
header Interessen ist Grundsatz der Tagung. Als Ver-
treter der Tagung in der Schweiz amtet der geschäfts-
führende Sekretär der österreichischen Handelskammer in
der Schweiz, Dr. Max Smolenski, Zürich. Der
Aufruf des vorbereitenden Komitees ist von deutschen,
österreichischen, englischen, holländischen, tschechischen, ita-
«enischen Vertretern von Industrie und Handel und der
Wissenschaft unterzeichnet. Aus der Schweiz zeichnet
Herr Dr. Curti, Zürich.

WtîMttMâ MêWgung fur gemZM«
MbMêwO««»

Am 23. bis 25. September 1925 wird die In-
'«nationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz
m Bern ihre XIII. Delegiertenversammlung
Malten und in Verbindung damit ihr 25-jähriges Be-
stehen feiern. Diese Vereinigung ist am 27. und 28.
September 1901 in Basel gegründet worden. Sie hat

privaten Charakter, wird aber von verschiedenen Staaten
subventioniert. In den einzelnen Ländern bestehen
Landessektionen, die mit einer gewissen Selbständigkeit
auf ihren Gebieten die Vereinszwecke zu fördern suchen.
Präsident der Internationalen Vereinigung für ge-
schlichen Arbeiterschutz ist Nationalrat Adrien Lache-
nal in Genf, Generalsekretär Prof. Dr. Stephan
Bauer in Basel. Zu Mitgliedern zählt die Ver-
einigung öffentliche Korporationen und private Ver-
bände, sowie prominente Vertreter von Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft.

Die Internationale Vereinigung für geschlichen Ar-
beiterschutz hatte insbesondere vor dem Kriege eine große
Bedeutung als Schrittmacherin der internationalen S o-
zialgesetzgebung. Ihrer Anregung und Förderung
ist der Abschluß wichtiger Konventionen zu verdanken
(Phosphorverbot, Verbot der Nachtarbeit von Jugend-
lichen und Frauen). Aber auch nach Errichtung des

Internationalen Arbeitsamtes in Genf behält diese

unabhängige private Institution für eine ersprießliche
Tätigkeit Spielraum.

Zu der diesjährigen Delegiertenversammlung werden
zirka 100 Teilnehmer aus den europäischen und ver-
schiedenen überseeischen Staaten erwartet. Die Ver-
sammlung wird vier Kommissionen ernennen,
von denen die erste die internen Angelegenheiten und
außerdem den Stand der Ratifizierungen der inter-
nationalen Arbeiterschutzverträge von Washington be-

handeln wird, die zweite den Bericht über -den Schutz
der Angestellten, die dritte die Aufstellung eines
Fragebogens über die Regelung der Ruhepausen und
der Arbeiterurlaube in der Ärbeiterschutzgesetzgebung,
die vierte endlich die Aufstellung eines Fragebogens
über die Mindestlöhne in unterentlöhnten und unzu-
länglich organisierten Industrien.

Seit einiger Zeit wird eine Verschmelzung der
Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter-
schütz mit der Internationalen Vereinigung zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit geplant, die ähnliche
Ziele verfolgt. Der Zusammenschluß würde vollzogen
durch die Schaffung einer Internationalen
Vereinigung für sozialen Fortschritt. Diese
Frage wird an der Delegiertenversammlung der In-
ternationalen Bereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz

zur Behandlung kommen und es ist zum Schlüsse
eventuell eine gemeinsame Tagung mit der Inter-
nationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit in Aussicht genommen, die ungefähr zu
gleicher Zeit in Bern ihre Versammlung abhält. Der
neuen Vereinigung würde sich auch die Internationale
Vereinigung für Sozialversicherung anschließen.

vencdieàt.
-Z- Baumeister I. Rudolf StAßi-AMi in Glarus

starb am 25. August im Alter von 68 Jahren. Der
Verstorbene war eine landauf, landab wohlbekannte, hoch-
geachtete Persönlichkeit, ein sehr tüchtiger Meister seines
Fachs, ein um das Wohl seiner Arbeiter väterlich be-

sorgter Arbeitgeber und ein guter, fürsorglicher Familien-
vater. Das in jungen Jahren erst mit einem Bruder,
dann allein von seinem verstorbenen Vater übernommene
Baugeschäft brachte er mit rastlosem Fleiß und dank

hervorragender Tüchtigkeit zu großer Ausdehnung und
hoher Blüte; in und außer dem Kanton führte er zahl-
lose kleinere und größere Bauten aus und rechtfertigte
das in ihn gesetzte Vertrauen vollauf. Besonders in der

March und im Gaster, sowie im Wäggital hatte der
Name des Verstorbenen einen guten Klang. Herr Stüßi
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